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Eintragung des Unternehmensgegenstands in das nationale Handelsregister — 
Pflicht zur Zahlung eines Vorschusses auf die Kosten der vollständigen 

Veröffentlichung des Unternehmensgegenstands — Vereinbarkeit" 

Urteil des Gerichtshofes (Zweite Kammer) vom 1. Juni 2006 I - 4931 

Leitsätze des Urteils 

Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Beschränkungen 

(Artikel 43 EG und 48 EG; Richtlinie 89/666 des Rates) 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-453/04 

Die Artikel 43 EG und 48 EG stehen der 
Regelung eines Mitgliedstaats nicht entge
gen, nach der die Eintragung der Zweig
niederlassung einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat in das Handelsregister 
von der Zahlung eines Vorschusses auf die 
zu erwartenden Kosten der Veröffentlichung 
des Geschäftsgegenstands der Gesellschaft, 
wie er in ihrem Errichtungsakt niedergelegt 
ist, abhängig gemacht wird. 

Die Pflicht zur Zahlung eines Vorschusses, 
der nur die tatsächlichen Verwaltungskosten 
einer Veröffentlichung widerspiegelt, die der 
Elften Richtlinie 89/666 über die Offen

legung von Zweigniederlassungen, die in 
einem Mitgliedstaat von Gesellschaften be
stimmter Rechtsformen errichtet wurden, 
die dem Recht eines anderen Staates unter
liegen, entspricht, kann keine Beschränkung 
der Niederlassungsfreiheit darstellen, da sie 
die Ausübung dieser Freiheit weder verbietet 
noch behindert, noch weniger attraktiv 
macht. Zudem benachteiligt eine solche 
Regelung Gesellschaften aus anderen Mit
gliedstaaten weder tatsächlich noch rechtlich 
gegenüber Gesellschaften des Niederlas
sungsmitgliedstaats. 

(vgl. Randnrn. 38-39, 43 und Tenor) 
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